
B  e  t  r  e  u  u  n  g  s  v  e  r  t  r  a  g 
 
 

zwischen 
 
der Verbandsgemeinde Landstuhl - Schulträger der Realschule plus Queidersbach - 

 
    und 

 
Frau/Herrn  ________________________________________________ 
 
Anschrift  ______________________    ________________________ 
   Straße, Nr.         PLZ und Ort 
Telefonnummer _______________________ 
 

- Erziehungsberechtigte – 
 
 
wird für den/ die Schüler/in  ___________________________       geb. ___________ 
 
 

nachfolgender Betreuungsvertrag laut Anmeldung geschlossen: 
 
 
 
1. Voraussetzungen 
 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Betreuungsgruppe ist die Anmeldung und Aufnahme 
der Schülerin / des Schülers in die Realschule plus Queidersbach. Es werden Schüler der 
Schuljahre 5 bis 10  angenommen. Die Aufnahme in die Betreuungsgruppe erfolgt, wenn die 
Anmeldung der Schule bzw. dem Schulträgers vorliegt. Ein Anspruch auf ein bestimmtes 
Betreuungsangebot oder einer bestimmten Betreuungsart besteht nicht. 

 
 
 
2. Betreuungszeit  
 
Die Betreuung wird für ein halbes Schuljahr festgesetzt. Sollte der/die Schüler/Schülerin 
einmal nicht innerhalb des angegebenen Zeitraumes betreut werden, müssen die 
Erziehungsberechtigten dies schriftlich, mündlich oder fernmündlich der/dem 
Schulleitung/Betreuungspersonal mitteilen. Dies gilt auch für durch Erkrankung bedingte 
Abwesenheit. 
 
 
 
3. Entgelte 
 
Die Zahlungspflicht beginnt im August und endet im Dezember. Das Entgelt ist jeweils im 
Voraus, bis spätestens 03. eines Monats fällig. Die Verpflichtung zur Entgeltzahlung besteht 
auch für die Zeiträume an denen der/die Schüler/in nicht an der Betreuung teilnimmt. 
 
 
 
 
 
 



Die Entgelthöhe wird wie folgt festgesetzt: 
 
Betreuung von 12:40 Uhr bis 15:45 Uhr      -       0,00 € 
 
Kosten pro Essen inkl. Getränke                  -       4,00 € 
  
                                                                                                                       

 
4. Laufzeit und Kündigung 
 
Der Betreuungsvertrag wird für ein halbes Schuljahr abgeschlossen.  

 
Der Betreuungsvertrag kann von den Erziehungsberechtigten nur gekündigt werden, wenn 

>   die Schülerin / der Schüler die Realschule plus verlässt. 
 
Die Verbandsgemeinde kann den Vertrag aus wichtigem Grunde jederzeit kündigen (z.B. bei 
Gruppenreduzierung unter die Mindeststärke oder bei Nichtzahlung der Kosten) 

 
 

5. Sonstiges 
 
Die Schüler/innen sind während der Betreuungszeit über die Gemeinde-Unfall-Versicherung 
(GUV) versichert.  
Soweit dieser Vertrag keine Regelungen enthält, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 
 

 
Landstuhl, __________   _____________________________ 

      Ort, Datum 
 
 
 

__________________________   _____________________________ 
Unterschrift Schulträger   Unterschrift der/des 
      Erziehungsberechtigten 

 
 
 


